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(54) TRÄGERPLATTFORM ZUM ABSCHIESSEN ODER ABWERFEN EINES UNBEMANNTEN 
FLUGKÖRPERS AUF EIN ZIEL UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER SOLCHEN 
TRÄGERPLATTFORM

(57) Trägerplattform (1) zum Abschießen oder Ab-
werfen eines unbemannten Flugkörpers (2) auf ein Ziel,
umfassend:
eine schachtartige Aufnahmeeinrichtung (4) zur Aufnah-
me wenigstens eines auf ein Ziel abschießbaren oder
abwerfbaren Flugkörpers (2), wobei an dem Flugkörper
(2) wenigstens ein Steuerflächenelement (2.1) angeord-
net oder ausgebildet ist, welches reversibel in eine Be-
triebsposition und in eine Nichtbetriebsposition überführ-
bar ist,
eine der Aufnahmeeinrichtung (4) zugeordnete Überfüh-
rungseinrichtung (5), welche zum Überführen des oder
eines Flugkörpers (2) aus einer innerhalb der schacht-
artigen Aufnahmeeinrichtung (4) angeordneten ersten
Position in eine außerhalb der schachtartigen Aufnah-
meeinrichtung (4) angeordnete zweite Position, oder um-
gekehrt, eingerichtet ist, wobei die oder eine weitere
Überführungseinrichtung (6) eingerichtet ist, das wenigs-
tens eine Steuerflächenelement (2.1) beim Überführen
des oder eines Flugkörpers (2) von der ersten Position
in die zweite Position von der Nichtbetriebsposition in die
Betriebsposition zu überführen, und/oder
die oder eine weitere Überführungseinrichtung (6) ein-
gerichtet ist, das wenigstens eine Steuerflächenelement
(2.1) beim Überführen des oder eines Flugkörpers (2)
von der zweiten Position in die erste Position von der
Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition zu überfüh-
ren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Trägerplattform zum
Abschießen oder Abwerfen eines unbemannten Flugkör-
pers auf ein Ziel und ein Verfahren zum Betrieb einer
solchen Trägerplattform.
[0002] Trägerplattformen zum Abschießen oder Ab-
werfen eines unbemannten Flugkörpers, wie z. B. eines
Lenkflugkörpers, auf ein Ziel und entsprechende Be-
triebsverfahren sind aus dem Stand der Technik dem
Grunde nach bekannt.
[0003] Insbesondere ist es in diesem Zusammenhang
bekannt, dass es bei diversen Trägerplattformen erfor-
derlich ist, entsprechende Flugkörper in einer schacht-
artigen Aufnahmeeinrichtung aufzunehmen, um die
Stealth-Eigenschaften der jeweiligen Trägerplattform
und damit die Erschwerung von Ortungsmöglichkeiten
der jeweiligen Trägerplattform nicht zu beeinträchtigen.
[0004] Bei der Aufnahme entsprechender Flugkörper
in entsprechende Aufnahmeeinrichtungen stellen die Au-
ßenabmessungen der Flugkörper, welche aufgrund von,
z. B. finnen- oder flügelartigen, Steuerflächenelementen
vergleichsweise groß sein können, regelmäßig eine
technische Herausforderung dar. Mithin müssen ent-
sprechende Aufnahmeeinrichtungen ausreichend groß
dimensioniert sein, um eine, insbesondere im Hinblick
auf die Beibehaltung der Stealth-Eigenschaften der je-
weiligen Trägerplattform, die gewünschte Aufnahme-
möglichkeit der Flugkörper zu gewährleisten. Eine aus-
reichend große Dimensionierung entsprechender Auf-
nahmeeinrichtungen ist jedoch mangels hierfür verfüg-
baren Bauraums nicht bei allen Trägerplattformen mög-
lich.
[0005] Um dieser Problematik zu begegnen, wurden
zwar Flugkörper mit ausklappbaren Steuerflächenele-
menten vorgeschlagen, welche sonach so konfiguriert
sind, dass diese mit eingeklappten Steuerflächenele-
menten und damit einhergehend geringeren Abmessun-
gen in einer Aufnahmeeinrichtung aufnehmbar sind.
[0006] Problematisch hieran ist jedoch, dass die Steu-
erflächenelemente nach der Überführung der Flugkörper
aus der Aufnahmeeinrichtung zwar ausgeklappt werden
können, ein Wiedereinklappen der Steuerflächenele-
mente jedoch nicht möglich ist. Dies schließt ein, z. B.
bei einem Abbruch einer Abschusssequenz im Hinblick
auf die Stealth-Eigenschaften der Trägerplattform
zweckmäßiges, Rücküberführen des Flugkörpers in die
Aufnahmeeinrichtung aus.
[0007] Im Hinblick auf den vorstehend beschriebenen
Stand der Technik besteht die Aufgabe der Erfindung
darin, eine demgegenüber verbesserte Trägerplattform
zum Abschießen oder Abwerfen eines unbemannten
Flugkörpers auf ein Ziel und ein verbessertes Verfahren
zum Betrieb einer entsprechenden Trägerplattform an-
zugeben.
[0008] Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Die hierzu abhängigen
Ansprüche betreffen hierzu mögliche Ausführungsfor-

men.
[0009] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine Trä-
gerplattform zum Abschießen oder Abwerfen eines un-
bemannten Flugkörpers, wie z. B. eines Lenkflugkörpers,
auf ein Ziel. Die Trägerplattform ist sonach im Allgemei-
nen zum Abschießen oder Abwerfen eines unbemannten
Flugkörpers, wie z. B. eines Lenkflugkörpers, auf ein Ziel
eingerichtet. Die Trägerplattform kann daher gegebe-
nenfalls auch Abschuss- oder Abwurfplattform bezeich-
net bzw. erachtet werden.
[0010] Die Trägerplattform kann an einer immobilen
oder mobilen Einheit, d. h. insbesondere einem Land-,
Luft- oder Wasserfahrzeug, angeordnet oder ausgebildet
sein kann. Wenngleich sich besondere Vorteile für die
Anordnung oder Ausbildung der Trägerplattform an
Fahrzeugen, d. h. insbesondere Luftfahrzeugen, wie
Flugzeugen, ergeben, kann die Trägerplattform auch an
immobilen bzw. stationären Einheiten, wie Bodenträger-
plattformen, angeordnet oder ausgebildet sein.
[0011] Die Trägerplattform umfasst eine behälter- oder
schachtartige Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme we-
nigstens eines auf ein Ziel abschießbaren oder abwerf-
baren Flugkörpers. Die Aufnahmeeinrichtung begrenzt
bzw. definiert sonach eine durch ein, z. B. behälter- oder
schachtartiges, Aufnahmevolumen gegebene Aufnah-
memöglichkeit zur Aufnahme eines oder mehrerer auf
ein Ziel abschießbarer oder abwerfbarer Flugkörper. Die
Aufnahmeeinrichtung bzw. das Aufnahmevolumen kann
in allen Ausführungsformen gegebenenfalls auch als
Waffenschacht bezeichnet bzw. erachtet werden.
[0012] Die Trägerplattform umfasst ferner eine der
Aufnahmeeinrichtung zugeordnete Überführungsein-
richtung. Die, z. B. durch einen Mechanismus gebildete
oder einen solchen umfassende, Überführungseinrich-
tung ist zum Überführen des bzw. wenigstens eines in
der Aufnahmeeinrichtung aufgenommenen Flugkörpers
aus einer innerhalb der Aufnahmeeinrichtung angeord-
neten ersten Position in eine außerhalb der Aufnahme-
einrichtung angeordnete zweite Position, oder umge-
kehrt, eingerichtet. Der bzw. wenigstens ein in der Auf-
nahmeeinrichtung aufgenommener Flugkörper lässt sich
vermittels der Überführungseinrichtung sonach in meh-
rere bzw. zwischen mehreren Positionen überführen. In
der ersten Position ist der wenigstens eine Flugkörper,
insbesondere vollständig innerhalb der Aufnahmeein-
richtung angeordnet bzw. aufgenommen und steht somit
nicht über die Außenkontur der Trägerplattform hervor,
wodurch ein Nichtbetriebszustand gegeben ist, in wel-
chem der wenigstens eine Flugkörper nicht auf ein Ziel
abschießbar oder abwerfbar ist. In der zweiten Position
ist der wenigstens eine Flugkörper, insbesondere voll-
ständig, außerhalb der Aufnahmeeinrichtung angeord-
net und steht somit, insbesondere vollständig, über die
Außenkontur der Trägerplattform hervor, wodurch ein
Betriebszustand gegeben ist, in welchem der wenigstens
eine Flugkörper auf ein Ziel abschießbar oder abwerfbar
ist. Mithin kann mit dem bzw. wenigstens einem in der
ersten Position befindlichen Flugkörper ein Stealth-Mo-
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dus der Trägerplattform und mit dem bzw. wenigstens
einem in der zweiten Position befindlichen Flugkörper
ein Abschuss-Modus der Trägerplattform implementiert
werden.
[0013] Wenngleich hierin insbesondere von "wenigs-
tens einem Flugkörper" die Rede ist, gilt Analoges für die
ebenso denkbare Ausführungsform, in welchem inner-
halb der Aufnahmeeinrichtung mehrere Flugkörper auf-
nehmbar bzw. aufgenommen sind; die Flugkörper kön-
nen vermittels der Überführungseinrichtung abhängig
oder unabhängig voneinander in jeweilige erste und/oder
zweite Positionen überführt werden.
[0014] An dem wenigstens einen Flugkörper ist we-
nigstens ein, z. B. finnen- oder flügelartiges, Steuerflä-
chenelement angeordnet oder ausgebildet. Der wenigs-
tens eine Flugkörper ist so konfiguriert, dass das wenigs-
tens eine Steuerflächenelement reversibel in eine Be-
triebsposition und in eine Nichtbetriebsposition überführ-
bar ist. Mit der Betriebs- und der Nichtbetriebsposition
des wenigstens einen Steuerflächenelements ist typi-
scherweise gleichermaßen der erwähnte Betriebs- und
ein Nichtbetriebszustand des wenigstens einen Flugkör-
pers korreliert. Wenn sich der wenigstens eine Flugkör-
per in der ersten Position befindet, ist das wenigstens
eine Steuerflächenelement entsprechend typischerwei-
se in seine Nichtbetriebsposition überführt. Wenn sich
der wenigstens eine Flugkörper in der zweiten Position
befindet, ist das wenigstens eine Steuerflächenelement
entsprechend typischerweise in seine Betriebsposition
überführt. Mithin ermöglicht typischerweise nur das in die
Betriebsposition überführte wenigstens eine Steuerflä-
chenelement einen bestimmungsgemäß, d. h. insbeson-
dere kontrollierbaren, Abschuss des wenigstens einen
Flugkörpers auf ein Ziel.
[0015] Die oder eine weitere, z. B. durch einen Mecha-
nismus gebildete oder einen solchen umfassende, Über-
führungseinrichtung der Trägerplattform ist eingerichtet,
das wenigstens eine Steuerflächenelement beim Über-
führen des wenigstens einen Flugkörpers von der ersten
Position in die zweite Position von der Nichtbetriebspo-
sition in die Betriebsposition zu überführen. Die oder eine
weitere Überführungseinrichtung ist sonach eingerichtet,
insbesondere funktional und/oder konstruktiv, auf den
wenigstens einen Flugkörper einzuwirken, um das we-
nigstens eine Steuerflächenelement im Rahmen eines
Überführens des wenigstens einen Flugkörpers von der
ersten Position in die zweite Position von der Nichtbe-
triebsposition in die Betriebsposition zu überführen. Glei-
chermaßen ist die oder eine weitere Überführungsein-
richtung der Trägerplattform eingerichtet, das wenigs-
tens eine Steuerflächenelement beim Überführen des
wenigstens einen Flugkörpers von der zweiten Position
in die erste Position von der Betriebsposition in die Nicht-
betriebsposition zu überführen. Die oder eine weitere
Überführungseinrichtung ist sonach gleichermaßen ein-
gerichtet, insbesondere funktional und/oder konstruktiv,
auf den wenigstens einen Flugkörper einzuwirken, um
das wenigstens eine Steuerflächenelement im Rahmen

eines Überführens des wenigstens einen Flugkörpers
von der zweiten Position in die erste Position von der
Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition zu überfüh-
ren.
[0016] Das durch die jeweilige(n) Überführungsein-
richtung(en) mögliche Überführen des wenigstens einen
Flugkörpers von der ersten in die zweite Position und
des wenigstens einen Steuerflächenelements von der
Nichtbetriebsposition in die Betriebsposition kann zumin-
dest zeitweise gleichzeitig erfolgen. Mithin kann das
Überführen des wenigstens einen Steuerflächenele-
ments von der Nichtbetriebsposition in die Betriebsposi-
tion zumindest zeitweise gleichzeitig mit dem Überführen
des wenigstens einen Flugkörpers von der ersten in die
zweite Position erfolgen; mithin können z. B. zeitweise
kombinierte Bewegungsabläufe des wenigstens einen
Steuerflächenelements und des wenigstens einen Flug-
körpers realisiert werden. Analoges gilt für das Überfüh-
ren des wenigstens einen Flugkörpers von der zweiten
Position in die erste Position und das Überführen des
wenigstens einen Steuerflächenelements von der Be-
triebsposition in die Nichtbetriebsposition.
[0017] Aufgrund der reversiblen Überführungsmög-
lichkeit des wenigstens einen Steuerflächenelements in
die Betriebs- und die Nichtbetriebsposition, und umge-
kehrt, ist gleichermaßen eine Möglichkeit gegeben, auch
das Überführen des wenigstens einen Flugkörpers zwi-
schen der ersten und der zweiten Position, und umge-
kehrt, reversibel zu gestalten. Diese Reversibilität er-
möglicht einerseits eine kompakte Ausführung der Auf-
nahmeeinrichtung, als deren Abmessungen im Hinblick
auf die (im Vergleich reduzierten) Abmessungen des
bzw. eines Flugkörpers mit in die Nichtbetriebsposition
überführtem Steuerflächenelement gewählt sein kön-
nen. Andererseits ermöglicht diese Reversibilität ein, z.
B. bei einem Abbruch einer Abschusssequenz im Hin-
blick auf die Stealth-Eigenschaften der Trägerplattform
zweckmäßiges, Rücküberführen des bzw. wenigstens
eines Flugkörpers in die Aufnahmeeinrichtung, wodurch
z. B. die Stealth-Eigenschaften der Trägerplattform wie-
derhergestellt werden können. Die der Aufnahmeeinrich-
tung zugeordnete Überführungseinrichtung kann sonach
zum reversiblen Überführen des oder eines Flugkörpers
aus einer innerhalb der schachtartigen Aufnahmeeinrich-
tung angeordneten ersten Position in eine außerhalb der
schachtartigen Aufnahmeeinrichtung angeordnete zwei-
te Position, oder umgekehrt, eingerichtet sein.
[0018] Insgesamt liegt damit eine verbesserte Träger-
plattform zum Abschießen oder Abwerfen eines unbe-
mannten Flugkörpers vor.
[0019] Das Überführen des wenigstens einen Flugkör-
pers von der ersten in die zweite Position, oder umge-
kehrt, kann ein, typischerweise vorheriges, Überführen
eines der Aufnahmeeinrichtung zugeordneten Ver-
schlusselements von einer auch als Offenstellung bezei-
chenbaren ersten Stellung, welche ein Überführen des
wenigstens einen Flugkörpers von der ersten in die zwei-
te Position, oder umgekehrt, ermöglicht, in eine auch als
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Schließstellung bezeichenbare zweite Stellung, welche
ein Überführen des wenigstens einen Flugkörpers von
der ersten in die zweite Position, oder umgekehrt, nicht
ermöglicht, erfordern. Mit anderen Worten kann die Auf-
nahmeeinrichtung, d. h. insbesondere eine eine Zu-
gangsmöglichkeit in das Aufnahmevolumen der Aufnah-
meeinrichtung schaffende Aufnahmeöffnung, über Be-
wegungen eines, z. B. deckelartigen bzw. -förmigen, Ver-
schlusselements reversibel geöffnet und geschlossen
werden. Durch einen Verschluss der Aufnahmeeinrich-
tung kann die Trägerplattform respektive eine die Trä-
gerplattform umfassende mobile oder immobile Einheit
gegebenenfalls in einen Stealth-Modus überführt wer-
den.
[0020] Die Aufnahmeeinrichtung kann, wie erwähnt,
ein behälter- oder schachtartiges Aufnahmevolumen be-
grenzen bzw. definieren. Die Abmessungen des Aufnah-
mevolumens der Aufnahmeeinrichtung können den Ab-
messungen des wenigstens einen Flugkörpers mit dem
wenigstens einen Steuerflächenelement in der Nichtbe-
triebsposition entsprechen. Mithin können die Abmes-
sungen des Aufnahmevolumens im Hinblick auf die Ab-
messungen des wenigstens einen Flugkörpers mit dem
wenigstens einen Steuerflächenelement in der Nichtbe-
triebsposition gewählt sein, sodass der für die Realisie-
rung der Aufnahmeeinrichtung erforderliche Bauraum
(deutlich) reduziert sein kann.
[0021] Die Trägerplattform kann eine Halterungsein-
richtung umfassen, welche zum Haltern des bzw. we-
nigstens eines Flugkörpers eingerichtet ist. Die Halte-
rungseinrichtung kann reversibel in eine innerhalb der
Aufnahmeeinrichtung angeordnete erste Position und in
eine (weiter) außerhalb der Aufnahmeeinrichtung ange-
ordnete zweite Position bewegbar sein. Die erste Posi-
tion der Halterungseinrichtung korreliert typischerweise
mit der ersten Position des wenigstens einen Flugkör-
pers, die zweite Position der Halterungseinrichtung kor-
reliert typischerweise mit der zweiten Position des we-
nigstens einen Flugkörpers. Die Halterungseinrichtung
kann wenigstens eine, z. B. (elektro)mechanische, Hal-
terungsschnittstelle zur Halterung des bzw. eines Flug-
körpers umfassen. Eine entsprechende Halterungs-
schnittstelle kann z. B. durch wenigstens ein, insbeson-
dere schienenartiges bzw. -förmiges, Halterungsele-
ment, welches gegebenenfalls auch als Startschiene be-
zeichnet bzw. erachtet werden kann, gebildet sein bzw.
ein solches umfassen.
[0022] Wenngleich die Überführungseinrichtung zum
Überführen des wenigstens einen Flugkörpers von der
ersten Position in die zweite Position, und umgekehrt,
typischerweise seitens der Aufnahmeeinrichtung ange-
ordnet oder ausgebildet ist, kann die Überführungsein-
richtung zum Überführen des wenigstens einen Steuer-
flächenelements von einer Betriebsposition in eine Nicht-
betriebsposition, oder umgekehrt, seitens der Aufnah-
meeinrichtung und/oder seitens des wenigstens einen
Flugkörpers angeordnet oder ausgebildet sein. Mithin
kann die Überführungseinrichtung gegebenenfalls auch

mehrteilig ausgebildet sein, d. h. z. B. mehrere aufnah-
meeinrichtungsseitig und/oder flugkörperseitig angeord-
nete oder ausgebildete Überführungseinrichtungsele-
mente umfassen, welche eingerichtet sind, zum Über-
führen des wenigstens einen Steuerflächenelements von
der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition, oder
umgekehrt, zusammenzuwirken.
[0023] Unabhängig von deren jeweiliger Anordnung
kann die Überführungseinrichtung zum Überführen des
wenigstens einen Flugkörpers von der ersten Position in
die zweite Position, und umgekehrt, und/oder die Über-
führungseinrichtung zum Überführen des wenigstens ei-
nen Steuerflächenelements von der Betriebsposition in
die Nichtbetriebsposition, und umgekehrt, als Antriebs-
einrichtung ausgebildet sein oder eine solche umfassen.
Eine entsprechende Antriebseinrichtung kann eingerich-
tet sein, eine den wenigstens einen Flugkörper von der
ersten Position in die zweite Position, oder umgekehrt,
überführende Antriebskraft zu erzeugen. Alternativ oder
ergänzend kann eine entsprechende Antriebseinrich-
tung eingerichtet sein, das wenigstens eine Steuerflä-
chenelement von der Betriebsposition in die Nichtbe-
triebsposition, oder umgekehrt, überführende Antriebs-
kraft zu erzeugen.
[0024] Eine entsprechende Antriebseinrichtung kann
z. B. mechanisch und/oder (elektro)motorisch ausgebil-
det bzw. konfiguriert sein und entsprechend mechani-
sche und/oder (elektro)motorische Antriebselemente
umfassen. Rein beispielhaft werden im Zusammenhang
mit einer mechanischen Antriebseinrichtung Federkon-
struktionen, Gelenkkonstruktionen, Hebelkonstruktio-
nen, Seilzugkonstruktionen, etc., und im Zusammen-
hang mit einer (elektro)motorischen Antriebseinrichtun-
gen Stellmotoren genannt. Gleichermaßen sind hydrau-
lische oder pneumatische Antriebseinrichtungen mit ent-
sprechenden hydraulischen oder pneumatischen An-
triebselementen denkbar.
[0025] Die zum Überführen des bzw. wenigstens eines
Flugkörpers von der ersten Position in die zweite Positi-
on, und umgekehrt, eingerichtete Überführungseinrich-
tung kann wenigstens ein Überführungselement umfas-
sen, welches in der ersten Position des wenigstens einen
Flugkörpers, insbesondere rein konstruktiv, auf das we-
nigstens eine Steuerflächenelement wirkt, wobei bzw.
wodurch das wenigstens eine Steuerflächenelement in
der Nichtbetriebsposition gehalten wird. Das wenigstens
eine Überführungselement kann in der ersten Position
des wenigstens einen Flugkörpers sonach, insbesonde-
re rein konstruktiv, so auf den wenigstens einen Flugkör-
per wirken, dass das wenigstens eine Steuerflächenele-
ment nicht in die Betriebsposition überführt werden kann.
[0026] Das wenigstens eine Überführungselement
kann ferner beim Überführen des bzw. wenigstens eines
Flugkörpers von der zweiten Position in die erste Positi-
on, insbesondere rein konstruktiv, auf das wenigstens
eine Steuerflächenelement wirken, dass dieses von der
Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition überführt
wird. Die zum Überführen des wenigstens einen Flug-
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körpers von der ersten Position in die zweite Position,
und umgekehrt, eingerichtete Überführungseinrichtung
kann sonach wenigstens ein Überführungselement um-
fassen, welches beim Überführen des bzw. wenigstens
eines Flugkörpers von der zweiten Position in die erste
Position auf das wenigstens eine Steuerflächenelement
wirkt, wobei bzw. wodurch dieses von der Betriebsposi-
tion in die Nichtbetriebsposition überführt wird.
[0027] Ein entsprechendes Überführungselement
kann z. B. durch wenigstens ein das Aufnahmevolumen
der Aufnahmeeinrichtung begrenzendes Wandungsele-
ment gebildet sein oder ein solches umfassen. Ausge-
hend vom bzw. im in der ersten Position angeordneten
Zustand des wenigstens einen Flugkörpers kann ein ent-
sprechendes Wandungselement eine konstruktive
Sperrmaßnahme für das Überführen des wenigstens ei-
nen Steuerflächenelements in die Betriebsposition dar-
stellen, sodass es nicht möglich ist, dass das wenigstens
eine Steuerflächenelement im in der ersten Position an-
geordneten Zustand des wenigstens einen Flugkörpers
in die Betriebsposition überführt wird. Ausgehend vom
in der zweiten Position angeordneten Zustand des we-
nigstens Flugkörpers kann ein entsprechendes Wan-
dungselement beim Überführen des wenigstens einen
Flugkörpers in die erste Position eine konstruktive
Zwangsmaßnahme für das Überführen des wenigstens
einen Steuerflächenelements in die Nichtbetriebspositi-
on darstellen, sodass es möglich ist, dass das wenigs-
tens eine Steuerflächenelement beim Überführen des
wenigstens einen Flugkörpers in die erste Position
zwangsläufig in die Nichtbetriebsposition überführt wird.
[0028] Die Trägerplattform, d. h. insbesondere der we-
nigstens eine Flugkörper, kann ferner eine Sicherungs-
einrichtung umfassen, welche zum Sichern des wenigs-
tens einen Steuerflächenelements in der Betriebspositi-
on eingerichtet ist. Eine Sicherungseinrichtung kann je
nach konkreter Konfiguration des wenigstens einen
Steuerflächenelements insbesondere eingerichtet sein,
z. B. mechanisch, hydraulisch, oder pneumatisch, eine
das wenigstens eine Steuerflächenelement zumindest
zeitweise in der Betriebsposition sichernde Sicherungs-
kraft zu erzeugen. Eine entsprechende Sicherung des
wenigstens einen Steuerflächenelements in der Be-
triebsposition kann insbesondere auf Grundlage eines
von einer Steuerungseinrichtung der Trägerplattform er-
zeugten Sicherungssignals erfolgen. Die Erzeugung ei-
nes entsprechenden Sicherungssignals kann auf Grund-
lage der Erzeugung eines einen tatsächlichen Abschuss
des wenigstens einen Flugkörpers freigebenden Ab-
schusssignals korrelieren.
[0029] An dieser Stelle ist allgemein anzumerken,
dass das bzw. wenigstens ein Steuerflächenelement
mehrere in wenigstens einem translatorischen und/oder
rotatorischen Bewegungsfreiheitsgrad relativ zueinan-
der bewegbare Steuerflächenelementsegmente umfas-
sen kann. Die Steuerflächenelementsegmente können
relativ zueinander in wenigstens eine Konfiguration be-
wegbar sein, welche mit der Betriebsposition korreliert,

und in relativ zueinander in wenigstens eine weitere Kon-
figuration bewegbar sein, welche mit der Nichtbetriebs-
position korreliert. Bei einem Bewegungsfreiheitsgrad
kann es z. B. um einen Klappbewegungsfreiheitsgrad,
einen Schwenkbewegungsfreiheitsgrad oder um einen
Schiebebewegungsfreiheitsgrad handeln.
[0030] Die Trägerplattform kann in allen Ausführungs-
formen eine hardware- und/oder softwaremäßig imple-
mentierte Steuerungseinrichtung umfassen, welche zur
Erzeugung von den Betrieb der Trägerplattform und/oder
deren Funktionskomponenten steuernden Steuerungs-
informationen eingerichtet ist. Die Steuerungseinrich-
tung kann sonach insbesondere zur Erzeugung von
Steuerungsinformationen zur Steuerung des Betriebs
wenigstens der oder der weiteren Überführungseinrich-
tung zum reversiblen Überführen des bzw. wenigstens
eines Flugkörpers von der ersten in die zweite Position,
oder umgekehrt, und/oder zum reversiblen Überführen
des wenigstens einen Steuerflächenelements von der
Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition, oder um-
gekehrt, eingerichtet sein. Die Steuerungseinrichtung
kann insbesondere auch eingerichtet sein, Steuerungs-
informationen zur Realisierung von koordinierten Bewe-
gungen eines erwähnten Verschlusselements zwischen
entsprechenden Stellungen und Bewegungen des we-
nigstens eines Flugkörpers zum Überführen dieses zwi-
schen der ersten Position und der zweiten Position zu
erzeugen. Die Steuerungseinrichtung kann entspre-
chende Steuerungsinformationen z. B. auf Grundlage
von rechnerbasiert oder manuell, d. h. z. B. durch einen
Nutzer der Trägerplattform, erzeugten Eingaben erfol-
gen.
[0031] Die Trägerplattform kann in allen Ausführungs-
formen auch als Trägerplattformsystem bezeichnet bzw.
erachtet werden. Insbesondere kann eine Kombination
aus einer entsprechenden Aufnahmeeinrichtung, we-
nigstens einem entsprechenden Flugkörper und wenigs-
tens einer entsprechenden Überführungseinrichtung als
Trägerplattformsystem bezeichnet bzw. erachtet wer-
den.
[0032] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Betrieb einer zum Abschießen oder Abwer-
fen eines Flugkörpers auf ein Ziel eingerichteten Träger-
plattform, insbesondere einer Trägerplattform gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung.
[0033] Das Verfahren umfasst insbesondere die fol-
genden Schritte: Bereitstellen wenigstens eines in einer,
z. B. schachtartigen, Aufnahmeeinrichtung der bzw. ei-
ner Trägerplattform aufnehmbaren oder aufgenomme-
nen Flugkörpers, wobei an dem Flugkörper wenigstens
ein Steuerflächenelement angeordnet oder ausgebildet
ist, welches reversibel in eine Betriebsposition und in ei-
ne Nichtbetriebsposition überführbar ist; Überführen des
Flugkörpers aus einer innerhalb der Aufnahmeeinrich-
tung angeordneten ersten Position in eine außerhalb der
Aufnahmeeinrichtung angeordnete zweite Position, oder
umgekehrt, wobei beim Überführen des Flugkörpers von
der ersten Position in die zweite Position das wenigstens
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eine Steuerflächenelement von der Nichtbetriebspositi-
on in die Betriebsposition überführt wird, und/oder beim
Überführen des Flugkörpers von der zweiten Position in
die erste Position das wenigstens eine Steuerflächene-
lement von der Betriebsposition in die Nichtbetriebspo-
sition überführt wird. Das Verfahren kann im Zusammen-
hang mit dem Überführen des Flugkörpers von der ersten
in die zweite Position, oder umgekehrt, und im Zusam-
menhang mit dem Überführen des wenigstens einen
Steuerflächenelements von der Nichtbetriebsposition in
die Betriebsposition, oder umgekehrt, reversibel ausge-
führt werden. Sämtliche Ausführungen im Zusammen-
hang mit der Trägerplattform gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung gelten analog für das Verfahren gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung und umgekehrt.
[0034] Im Rahmen des Verfahrens können verschie-
dene, insbesondere durch die Steuerungseinrichtung im-
plementierbare bzw. implementierte Abfragekriterien ab-
gearbeitet werden, welche nachfolgend beispielhaft er-
läutert werden:
Ausgehend von dem bzw. einem in der ersten Position
befindlichen Flugkörper (Tragkonfiguration) - dies kann
gleichermaßen mit einem Stealth-Modus der Trägerplatt-
form oder einer die Trägerplattform umfassenden mobi-
len oder immobilen Einheit einhergehen -, können zu-
nächst ein Ziel betreffende Zieldaten bereitgestellt bzw.
erzeugt werden. Hierauf basierend kann die Trägerplatt-
form in einem ein- oder mehrstufigen Prozess in einen
Kampfbereitschafts-Modus überführt werden.
[0035] Sobald die Trägerplattform sodann in einen
Kampfbereitschafts-Modus überführt wird bzw. ist, was
z. B. durch einen automatisierten Eingriff einer Steue-
rungseinrichtung der Trägerplattform oder einer anderen
Einrichtung oder durch einen manuellen Eingriff eines
Nutzers der Trägerplattform, wie z. B. eines Piloten, ini-
tiiert werden kann, kann die grundsätzliche Einsatzbe-
reitschaft des abzuschießenden oder abzuwerfenden
Flugkörpers geprüft werden. Ist die grundsätzliche Ein-
satzbereitschaft des abzuschießenden oder abwerfen-
den Flugkörpers gegeben, kann die Aufnahmeeinrich-
tung geöffnet und der Flugkörper von der ersten Position
in die zweite Position überführt werden, um die Startkon-
figuration des Flugkörpers herzustellen. Andernfalls
kann eine Fehlerbehandlung sowie gegebenenfalls eine
Fehlerbehebung durchgeführt werden.
[0036] Die Herstellung der Startkonfiguration geht ty-
pischerweise mit einer Überführung des wenigstens ei-
nen Steuerflächenelements in die Betriebsposition ein-
her. In der Startkonfiguration des Flugkörpers ist die
Überführung des wenigstens einen Steuerflächenele-
ments in die Betriebsposition sonach abgeschlossen.
Der Flugkörper kann in der Startkonfiguration je nach
konkreter Konfiguration eingerichtet sein, Ziele zu erfas-
sen. Zudem kann der Flugkörper in der Startkonfiguration
verschossen oder abgeworfen werden. Die Herstellung
der Kampfbereitschaft ist damit abgeschlossen; der
Flugkörper ist grundsätzlich kampfbereit.
[0037] Soll der in der Startkonfiguration befindliche

kampfbereite Flugkörper aus welchen Gründen auch im-
mer nicht abgeschossen oder abgeworfen werden, kann
der Stealth-Modus durch Überführen des wenigstens ei-
nen Steuerflächenelements in die Nichtbetriebsposition
und Überführen des Flugkörpers in die erste Position wie-
derhergestellt werden. Derart kann die ursprüngliche
Tragkonfiguration wiederhergestellt werden.
[0038] Soll der in der Startkonfiguration befindliche
Flugkörper tatsächlich abgeschossen oder abgeworfen
werden, wird auf Grundlage eines Launch-Kommandos
eine Launch-Sequenz abgearbeitet, welche in dem Ab-
schuss oder Abwurf des Flugkörpers endet. Sollten sich
im Rahmen der Abarbeitung der Launch-Sequenz Fehler
ergeben oder der Flugkörper aus welchen Gründen auch
immer nicht abgeschossen oder abgeworfen werden,
kann der Stealth-Modus in einem Sicherheitsprozess
durch Überführen des wenigstens einen Steuerflächen-
elements in die Nichtbetriebsposition und Überführen
des Flugkörpers in die erste Position wiederhergestellt
werden.
[0039] Auch nach erfolgtem Abschuss oder Abwurf
des Flugkörpers wird der Stealth-Modus der Trägerplatt-
form typischerweise wiederhergestellt, indem das we-
nigstens eine, insbesondere schienenartige bzw. -förmi-
ge, Halterungselement (Startschiene) eingefahren und
die Aufnahmeeinrichtung verschlossen wird.
[0040] Die vorstehenden Vorgänge können selbstver-
ständlich, insbesondere gleichzeitig, mit mehreren Flug-
körpern einer oder mehrerer Trägerplattformen ausge-
führt werden.
[0041] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Fig.
nochmals erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1, 2 je eine Prinzipdarstellung einer Trägerplatt-
form gemäß einem Ausführungsbeispiel; und

Fig. 3, 4 je ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum
Betrieb einer zum Abschießen oder Abwerfen eines
Flugkörpers auf ein Ziel eingerichteten Trägerplatt-
form gemäß einem Ausführungsbeispiel.

[0042] Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer Trä-
gerplattform 1 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel
in einer Vorderansicht. Die Trägerplattform 1 ist zum Ab-
schießen oder Abwerfen eines unbemannten Flugkör-
pers 2, wie z. B. eines Lenkflugkörpers, auf ein Ziel ein-
gerichtet. Ersichtlich sind an dem Flugkörper 2 finnen-
oder flügelartige Steuerflächenelemente 2.1 angeordnet
oder ausgebildet.
[0043] Die Trägerplattform 1 kann an einer rein sche-
matisch angedeuteten immobilen oder mobilen Einheit
3, d. h. beispielsweise einem Land-, Luft- oder Wasser-
fahrzeug, angeordnet oder ausgebildet sein kann. Ins-
besondere ist die Trägerplattform 1 an einem Luftfahr-
zeug, d. h. einem Flugzeug, angeordnet oder ausgebil-
det.
[0044] Die Trägerplattform 1 umfasst eine behälter-
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oder schachtartige Aufnahmeeinrichtung 4 zur Aufnah-
me eines auf ein Ziel abschießbaren oder abwerfbaren
Flugkörpers 2. Die Aufnahmeeinrichtung 4 begrenzt bzw.
definiert sonach eine durch ein behälter- oder schacht-
artiges Aufnahmevolumen gegebene Aufnahmemög-
lichkeit zur Aufnahme eines entsprechenden Flugkör-
pers 2. Die Aufnahmeeinrichtung 4 bzw. das Aufnahme-
volumen kann auch als Waffenschacht bezeichnet bzw.
erachtet werden.
[0045] Die Trägerplattform 1 umfasst ferner eine der
Aufnahmeeinrichtung 4 zugeordnete Überführungsein-
richtung 5. Die Überführungseinrichtung 5 ist zum Über-
führen des Flugkörpers 2 aus einer in Fig. 1 nicht darge-
stellten innerhalb der Aufnahmeeinrichtung 4 angeord-
neten ersten Position des Flugkörpers 2 in eine in Fig. 1
dargestellte außerhalb der Aufnahmeeinrichtung 4 an-
geordnete zweite Position des Flugkörpers 2, oder um-
gekehrt, eingerichtet. Der Flugkörper 2 lässt sich vermit-
tels der Überführungseinrichtung 5 sonach in mehrere
bzw. zwischen mehreren Positionen überführen. In der
ersten Position ist der Flugkörper 2, insbesondere voll-
ständig innerhalb der Aufnahmeeinrichtung 4 angeord-
net bzw. aufgenommen und steht somit nicht über die
Außenkontur der Trägerplattform 1 hervor, wodurch ein
Nichtbetriebszustand gegeben ist, in welchem der Flug-
körper 2 nicht auf ein Ziel abschießbar oder abwerfbar
ist. In der in Fig. 1 gezeigten zweiten Position ist der
Flugkörper 2, insbesondere vollständig, außerhalb der
Aufnahmeeinrichtung 4 angeordnet und steht somit, ins-
besondere vollständig, über die Außenkontur der Trä-
gerplattform 1 hervor, wodurch ein Betriebszustand ge-
geben ist, in welchem der Flugkörper 2 auf ein Ziel ab-
schießbar oder abwerfbar ist. Mithin kann mit dem bzw.
wenigstens einem in der ersten Position befindlichen
Flugkörper 2 ein Stealth-Modus der Trägerplattform 1
und mit dem bzw. wenigstens einem in der zweiten Po-
sition befindlichen Flugkörper 2 ein Abschuss-Modus der
Trägerplattform 1 implementiert werden. Das Überführen
des Flugkörpers 2 zwischen der ersten und zweiten Po-
sition erfolgt in dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel beispielhaft durch ein Bewegen des Flugkörpers 2
in den durch den Doppelpfeil P1 angedeuteten Richtun-
gen.
[0046] Der Flugkörper 2 ist so konfiguriert, dass die
Steuerflächenelemente 2.1 reversibel in eine Betriebs-
position und in eine Nichtbetriebsposition überführbar
sind. Mit der Betriebs- und der Nichtbetriebsposition der
Steuerflächenelemente 2.1 ist gleichermaßen der er-
wähnte Betriebs- und Nichtbetriebszustand des Flugkör-
pers 2 korreliert. Wenn sich der Flugkörper 2 in der ersten
Position befindet, sind die Steuerflächenelemente 2.1
entsprechend typischerweise in ihre Nichtbetriebspositi-
on überführt bzw. können nicht in diese überführt werden.
Wenn sich der Flugkörper 2 in der zweiten Position be-
findet, sind die Steuerflächenelemente 2.1 entsprechend
typischerweise in ihre Betriebsposition überführt bzw.
können in diese überführt werden. Typischerweise er-
möglichen nur die in die Betriebsposition überführten

Steuerflächenelemente 2.1 einen bestimmungsgemäß,
d. h. insbesondere kontrollierbaren, Abschuss des Flug-
körpers 2 auf ein Ziel.
[0047] Die Trägerplattform 1 umfasst eine weitere
Überführungseinrichtung 6, welche eingerichtet ist, die
Steuerflächenelemente 2.1, wie durch die Doppelpfeile
P2 beispielhaft angedeutet, beim Überführen des Flug-
körpers 2 von der ersten Position in die zweite Position
von der Nichtbetriebsposition in die Betriebsposition zu
überführen. Die Überführungseinrichtung 6 ist sonach
eingerichtet, insbesondere funktional und/oder konstruk-
tiv, auf den Flugkörper 2 einzuwirken, um die Steuerflä-
chenelemente 2.1 im Rahmen eines Überführens des
Flugkörpers 2 von der ersten Position in die zweite Po-
sition von der Nichtbetriebsposition in die Betriebsposi-
tion zu überführen. Gleichermaßen ist die Überführungs-
einrichtung 6 eingerichtet, die Steuerflächenelemente
2.1 beim Überführen des Flugkörpers 2 von der zweiten
Position in die erste Position von der Betriebsposition in
die Nichtbetriebsposition zu überführen. Die Überfüh-
rungseinrichtung 6 ist sonach gleichermaßen eingerich-
tet, insbesondere funktional und/oder konstruktiv, auf
den Flugkörper 2 einzuwirken, um die Steuerflächenele-
mente 2.1 im Rahmen eines Überführens des Flugkör-
pers 2 von der zweiten Position in die erste Position von
der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition zu über-
führen.
[0048] Das über die Überführungseinrichtungen 5, 6
mögliche Überführen des Flugkörpers 2 von der ersten
in die zweite Position und der Steuerflächenelemente 2.1
von der Nichtbetriebsposition in die Betriebsposition
kann zumindest zeitweise gleichzeitig erfolgen. Mithin
kann das Überführen der Steuerflächenelemente 2.1 von
der Nichtbetriebsposition in die Betriebsposition zumin-
dest zeitweise gleichzeitig mit dem Überführen des Flug-
körpers 2 von der ersten in die zweite Position erfolgen;
es können sonach z. B. zeitweise kombinierte Bewe-
gungsabläufe der Steuerflächenelemente 2.1 und des
Flugkörpers 2 realisiert werden. Analoges gilt für das
Überführen des Flugkörpers 2 von der zweiten Position
in die erste Position und das Überführen der Steuerflä-
chenelemente 2.1 von der Betriebsposition in die Nicht-
betriebsposition.
[0049] Die Abmessungen des Aufnahmevolumens der
Aufnahmeeinrichtung 4 können den Abmessungen des
Flugkörpers 2 mit Steuerflächenelementen 2.1 in der
Nichtbetriebsposition entsprechen. Mithin können die
Abmessungen des Aufnahmevolumens im Hinblick auf
die Abmessungen des Flugkörpers 2 mit Steuerflächen-
elementen 2.1 in der Nichtbetriebsposition gewählt sein,
sodass der für die Realisierung der Aufnahmeeinrichtung
4 erforderliche Bauraum (deutlich) reduziert sein kann.
[0050] Aufgrund der reversiblen Überführungsmög-
lichkeit der Steuerflächenelemente 2.1 in die Betriebs-
und die Nichtbetriebsposition, und umgekehrt, ist glei-
chermaßen eine Möglichkeit gegeben, auch das Über-
führen des Flugkörpers 2 zwischen der ersten und der
zweiten Position, und umgekehrt, reversibel zu gestal-
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ten. Diese Reversibilität ermöglicht einerseits die ange-
deutete kompakte Ausführung der Aufnahmeeinrichtung
4, als deren Abmessungen im Hinblick auf die (im Ver-
gleich reduzierten) Abmessungen des Flugkörpers 2 mit
in die Nichtbetriebsposition überführten Steuerflächene-
lementen 2.1 gewählt sein können. Andererseits ermög-
licht diese Reversibilität ein, z. B. bei einem Abbruch ei-
ner Abschusssequenz im Hinblick auf die Stealth-Eigen-
schaften der Trägerplattform 1 zweckmäßiges, Rückü-
berführen des Flugkörpers 2 in die Aufnahmeeinrichtung
4, wodurch z. B. die Stealth-Eigenschaften der Träger-
plattform 1 wiederhergestellt werden können.
[0051] Das Überführen des Flugkörpers 2 von der ers-
ten in die zweite Position, oder umgekehrt, kann ein vor-
heriges Überführen eines der Aufnahmeeinrichtung 4 zu-
geordneten Verschlusselements (optional, daher nicht
gezeigt) von einer auch als Offenstellung bezeichenba-
ren ersten Stellung, welche ein Überführen des Flugkör-
pers 2 von der ersten in die zweite Position, oder umge-
kehrt, ermöglicht, in eine auch als Schließstellung bezei-
chenbare zweite Stellung, welche ein Überführen des
Flugkörpers 2 von der ersten in die zweite Position, oder
umgekehrt, nicht ermöglicht, erfordern. Mit anderen Wor-
ten kann die Aufnahmeeinrichtung 4, d. h. insbesondere
eine eine Zugangsmöglichkeit in das Aufnahmevolumen
der Aufnahmeeinrichtung 4 schaffende Aufnahmeöff-
nung, über Bewegungen eines, z. B. deckelartigen bzw.
-förmigen, Verschlusselements reversibel geöffnet und
geschlossen werden. Durch einen Verschluss der Auf-
nahmeeinrichtung 4 kann die Trägerplattform 1 gegebe-
nenfalls in einen Stealth-Modus überführt werden.
[0052] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
umfasst die Trägerplattform 1 eine Halterungseinrich-
tung 7, welche zum Haltern des Flugkörpers 2 eingerich-
tet ist. Die Halterungseinrichtung 7 kann, wie ebenso
durch den Doppelpfeil P1 angedeutet, reversibel in eine
innerhalb der Aufnahmeeinrichtung 4 angeordnete erste
Position und in eine (weiter) außerhalb der Aufnahme-
einrichtung 4 angeordnete zweite Position bewegbar
sein. Die erste Position der Halterungseinrichtung 7 kor-
reliert typischerweise mit der ersten Position des Flug-
körpers 2, die zweite Position der Halterungseinrichtung
7 korreliert typischerweise mit der zweiten Position des
Flugkörpers 2. Die Halterungseinrichtung 7 kann wenigs-
tens eine, z. B. (elektro)mechanische, Halterungsschnitt-
stelle zur Halterung des Flugkörpers 2 umfassen. Eine
entsprechende Halterungsschnittstelle kann z. B. durch
wenigstens ein, insbesondere schienenartiges bzw. -för-
miges, Halterungselement gebildet sein bzw. ein solches
umfassen. Ein entsprechendes Halterungselement kann
gegebenenfalls auch als Startschiene bezeichnet bzw.
erachtet werden.
[0053] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
ist die Überführungseinrichtung 5 zum Überführen des
Flugkörpers 2 von der ersten Position in die zweite Po-
sition, und umgekehrt, seitens der Aufnahmeeinrichtung
4 angeordnet oder ausgebildet. Dagegen ist die Über-
führungseinrichtung 6 zum Überführen der Steuerflä-

chenelemente 2.1 von einer Betriebsposition in eine
Nichtbetriebsposition, oder umgekehrt, in dem Ausfüh-
rungsbeispiel seitens des Flugkörpers 2 angeordnet oder
ausgebildet. Grundsätzlich kann jede Überführungsein-
richtung 5, 6 gegebenenfalls auch mehrteilig ausgebildet
sein, d. h. z. B. mehrere aufnahmeeinrichtungsseitig
und/oder flugkörperseitig angeordnete oder ausgebilde-
te Überführungseinrichtungselemente umfassen, wel-
che eingerichtet sind, zum Überführen der Steuerflä-
chenelemente 2.1 von der Betriebsposition in die Nicht-
betriebsposition, oder umgekehrt, zusammenzuwirken.
[0054] Unabhängig von deren jeweiliger Anordnung
können die Überführungseinrichtungen 5, 6 als Antriebs-
einrichtungen ausgebildet sein oder eine solche umfas-
sen. Eine entsprechende Antriebseinrichtung kann ein-
gerichtet sein, eine den Flugkörper 2 von der ersten Po-
sition in die zweite Position, oder umgekehrt, überfüh-
rende Antriebskraft zu erzeugen. Alternativ oder ergän-
zend kann eine entsprechende Antriebseinrichtung ein-
gerichtet sein, eine die Steuerflächenelemente 2.1 von
der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition, oder
umgekehrt, überführende Antriebskraft zu erzeugen.
[0055] Eine entsprechende Antriebseinrichtung kann,
wie in dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel bei-
spielhaft dargestellt, mechanisch ausgebildet bzw. kon-
figuriert sein und entsprechend zusammenwirkende me-
chanische Antriebselemente umfassen. Hierzu sind in
dem in Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel als Beispiel
für mechanische Antriebselemente eine Seilzugkon-
struktion 8 und über diese betätigbare Feder-Gelenkkon-
struktionen 9 dargestellt. Als Beispiel für Antriebsele-
mente einer (elektro)motorischen Antriebseinrichtung
können Stellmotoren genannt werden.
[0056] Gleichermaßen sind hydraulische oder pneu-
matische Antriebseinrichtungen mit entsprechenden hy-
draulischen oder pneumatischen Antriebselementen
denkbar.
[0057] Anhand des in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
beispiels ist ersichtlich, dass die zum Überführen des
Flugkörpers 2 von der ersten Position in die zweite Po-
sition, und umgekehrt, eingerichtete Überführungsein-
richtung 6 wandungsartige Überführungselemente 6.1,
6.2 umfassen kann, welche in der ersten Position des
Flugkörpers 2, insbesondere rein konstruktiv, auf die
Steuerflächenelemente 2.1 wirken, wobei bzw. wodurch
die Steuerflächenelemente 2.1 in der Nichtbetriebsposi-
tion gehalten werden. Die Überführungselemente 6.1,
6.2 können in der ersten Position des Flugkörpers 2 so-
nach, insbesondere rein konstruktiv, so auf diesen wir-
ken, dass die Steuerflächenelemente 2.1 nicht in die Be-
triebsposition überführt werden können.
[0058] Die Überführungselemente 6.1, 6.2 können fer-
ner beim Überführen des Flugkörpers 2 von der zweiten
Position in die erste Position, insbesondere rein kon-
struktiv, auf die Steuerflächenelemente 2.1 wirken, dass
diese von der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposi-
tion überführt werden. Die Überführungselemente 6.1,
6.2 wirken beim Überführen des Flugkörpers 2 von der
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zweiten Position in die erste Position auf die Steuerflä-
chenelemente 2.1, wobei bzw. wodurch diese von der
Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition überführt
werden. In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
geht das Überführen der Steuerflächenelemente 2.1 von
der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition, und
umgekehrt, mit einer durch die Doppelpfeile P2 beispiel-
haft angedeuteten Schwenkbewegung einher.
[0059] Wie angedeutet, sind die Überführungselemen-
te 6.1, 6.2 in dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
durch das Aufnahmevolumen der Aufnahmeeinrichtung
4 begrenzende Wandungselemente gebildet. Ausge-
hend vom bzw. im in der ersten Position angeordneten
Zustand des Flugkörpers 2 stellen die Wandungsele-
mente eine konstruktive Sperrmaßnahme für das Über-
führen der Steuerflächenelemente 2.1 in die Betriebspo-
sition dar, sodass es nicht möglich ist, dass die Steuer-
flächenelemente 2.1 im in der ersten Position angeord-
neten Zustand des Flugkörpers 2 in die Betriebsposition
überführt werden. Ausgehend vom in der zweiten Posi-
tion angeordneten Zustand des Flugkörpers 2 stellen die
Wandungselemente beim Überführen des Flugkörpers
2 in die erste Position eine konstruktive Zwangsmaßnah-
me für das Überführen der Steuerflächenelemente 2.1
in die Nichtbetriebsposition dar, sodass es möglich ist,
dass die Steuerflächenelemente 2.1 beim Überführen
des Flugkörpers 2 in die erste Position zwangsläufig in
die Nichtbetriebsposition überführt werden.
[0060] Der Flugkörper 2 kann ferner eine rein schema-
tisch angedeutete Sicherungseinrichtung 10 umfassen,
welche zum Sichern der Steuerflächenelemente 2.1 in
der Betriebsposition eingerichtet ist. Die Sicherungsein-
richtung 10 kann je nach konkreter Konfiguration der
Steuerflächenelemente 2.1 insbesondere eingerichtet
sein, z. B. mechanisch, hydraulisch, oder pneumatisch,
eine die Steuerflächenelemente 2.1 zumindest zeitweise
in der Betriebsposition sichernde Sicherungskraft zu er-
zeugen. Eine entsprechende Sicherung der Steuerflä-
chenelemente 2.1 in der Betriebsposition kann insbeson-
dere auf Grundlage eines von einer hardware- und/oder
softwaremäßig implementierten Steuerungseinrichtung
11 der Trägerplattform 1 erzeugten Sicherungssignals
erfolgen. Die Erzeugung eines entsprechenden Siche-
rungssignals kann auf Grundlage der Erzeugung eines
einen tatsächlichen Abschuss des Flugkörpers 2 freige-
benden Abschusssignals korrelieren.
[0061] An dieser Stelle ist unter Verweis auf das in Fig.
2 gezeigte Ausführungsbeispiel zu ergänzen, dass die
Steuerflächenelemente 2.1 jeweils mehrere in wenigs-
tens einem translatorischen und/oder rotatorischen Be-
wegungsfreiheitsgrad relativ zueinander bewegbare
Steuerflächenelementsegmente 2.1.1, 2.1.2, umfassen
können. Die Steuerflächenelementsegmente 2.1.1,
2.1.2 können relativ zueinander in wenigstens eine Kon-
figuration bewegbar sein, welche mit der Betriebspositi-
on korreliert, und in relativ zueinander in wenigstens eine
weitere Konfiguration bewegbar sein, welche mit der
Nichtbetriebsposition korreliert. Bei einem Bewegungs-

freiheitsgrad kann es sich z. B. um einen Klappbewe-
gungsfreiheitsgrad, einen Schwenkbewegungsfreiheits-
grad oder um einen Schiebebewegungsfreiheitsgrad
handeln.
[0062] Wie erwähnt, umfasst die Trägerplattform 1 ei-
ne hardware- und/oder softwaremäßig implementierte
Steuerungseinrichtung 11. Die Steuerungseinrichtung
11 ist zur Erzeugung von den Betrieb der Trägerplattform
1 und/oder deren Funktionskomponenten steuernden
Steuerungsinformationen eingerichtet. Die Steuerungs-
einrichtung 11 kann sonach insbesondere zur Erzeu-
gung von Steuerungsinformationen zur Steuerung des
Betriebs der Überführungseinrichtungen 5, 6 zum rever-
siblen Überführen des Flugkörpers 2 von der ersten in
die zweite Position, oder umgekehrt, und/oder zum re-
versiblen Überführen der Steuerflächenelemente 2.1 von
der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition, oder
umgekehrt, eingerichtet sein. Die Steuerungseinrichtung
11 kann insbesondere auch eingerichtet sein, Steue-
rungsinformationen zur Realisierung von koordinierten
Bewegungen des erwähnten Verschlusselements zwi-
schen entsprechenden Stellungen und Bewegungen des
Flugkörpers 2 zum Überführen dieses zwischen der ers-
ten Position und der zweiten Position zu erzeugen. Die
Steuerungseinrichtung 11 kann entsprechende Steue-
rungsinformationen z. B. auf Grundlage von rechnerba-
siert oder manuell, d. h. z. B. durch einen Nutzer der
Trägerplattform 1, erzeugten Eingaben erfolgen.
[0063] Nachfolgend wird anhand des in Fig. 3 gezeig-
ten Flussdiagramms ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes mit den in den Trägerplattformen 1 gemäß den in
den Fig. 1, 2 gezeigten Ausführungsbeispielen imple-
mentierbaren Verfahrens zum Betrieb einer zum Ab-
schießen oder Abwerfen eines Flugkörpers 2 auf ein Ziel
eingerichteten Trägerplattform 1 erläutert:
Das Verfahren umfasst insbesondere die folgenden
Schritte: Bereitstellen wenigstens eines in einer schacht-
artigen Aufnahmeeinrichtung 4 der bzw. einer Träger-
plattform 1 aufnehmbaren oder aufgenommenen Flug-
körpers 2, wobei an dem Flugkörper 2 wenigstens ein
Steuerflächenelement 2.1 angeordnet oder ausgebildet
ist, welches reversibel in eine Betriebsposition und in ei-
ne Nichtbetriebsposition überführbar ist (Schritt S1);
Überführen des Flugkörpers 2 aus einer innerhalb der
Aufnahmeeinrichtung 4 angeordneten ersten Position in
eine außerhalb der Aufnahmeeinrichtung 4 angeordnete
zweite Position, oder umgekehrt, wobei beim Überführen
des Flugkörpers 2 von der ersten Position in die zweite
Position das wenigstens eine Steuerflächenelement 2.1
von der Nichtbetriebsposition in die Betriebsposition
überführt wird (Schritt S2), und/oder beim Überführen
des Flugkörpers 2 von der zweiten Position in die erste
Position das wenigstens eine Steuerflächenelement 2.1
von der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition
überführt wird (Schritt S2).
[0064] Das Verfahren kann im Zusammenhang mit
dem Überführen des Flugkörpers 2 von der ersten in die
zweite Position, oder umgekehrt, und im Zusammen-
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hang mit dem Überführen des wenigstens einen Steuer-
flächenelements 2.1 von der Nichtbetriebsposition in die
Betriebsposition, oder umgekehrt, reversibel ausgeführt
werden.
[0065] Ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Verfah-
rens zum Betrieb einer zum Abschießen oder Abwerfen
eines Flugkörpers 2 auf ein Ziel eingerichteten Träger-
plattform 1 wird im Folgenden im Zusammenhang mit
Fig. 4 erläutert:
Anhand des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 4 soll ex-
emplarisch erläutert werden, dass im Rahmen des Ver-
fahrens verschiedene, insbesondere durch die Steue-
rungseinrichtung 11 implementierbare bzw. implemen-
tierte Abfragekriterien abgearbeitet werden können:
Durch den Kasten 12 ist angedeutet, dass ausgehend
von dem bzw. einem in der ersten Position befindlichen
Flugkörper 1 (Tragkonfiguration) - dies kann gleicherma-
ßen mit einem Stealth-Modus der Trägerplattform 1 oder
einer die Trägerplattform 1 umfassenden mobilen oder
immobilen Einheit einhergehen - zunächst ein Ziel be-
treffende Zieldaten bereitgestellt bzw. erzeugt werden
können. Hierauf basierend kann die Trägerplattform 1 in
einem ein- oder mehrstufigen Prozess in einen Kampf-
bereitschafts-Modus überführt werden.
[0066] Sobald die Trägerplattform 1 sodann in einen
Kampfbereitschafts-Modus überführt wird bzw. ist, was
z. B. durch einen automatisierten Eingriff der Steue-
rungseinrichtung 11 der Trägerplattform 1 oder einer an-
deren Einrichtung oder durch einen manuellen Eingriff
eines Nutzers der Trägerplattform 1, wie z. B. eines Pi-
loten, initiiert werden kann, kann die grundsätzliche Ein-
satzbereitschaft des abzuschießenden oder abzuwer-
fenden Flugkörpers 2 geprüft werden (vgl. Kasten 13).
Ist die grundsätzliche Einsatzbereitschaft des abzuschie-
ßenden oder abwerfenden Flugkörpers 2 gegeben, kann
die Aufnahmeeinrichtung 4, wie durch die Kästen 16 und
17 angedeutet, geöffnet (Kasten 16) und der Flugkörper
2 von der ersten Position in die zweite Position überführt
werden (Kasten 17), um die Startkonfiguration des Flug-
körpers 1 herzustellen. Ferner kann das wenigstens eine
Steuerflächenelement 2.1 in seine Betriebsposition über-
führt werden (Kasten 18). Andernfalls kann, wie durch
den Kasten 15 angedeutet, eine Fehlerbehandlung so-
wie gegebenenfalls eine Fehlerbehebung durchgeführt
werden.
[0067] Die Herstellung der durch den Kasten 14 ange-
deuteten Startkonfiguration des Flugkörpers 2 geht, wie
durch die Kästen 16 - 18 angedeutet, wie erwähnt, typi-
scherweise auch mit einer Überführung des wenigstens
einen Steuerflächenelements 2.1 in die Betriebsposition
einher (vgl. Kasten 18). In der Startkonfiguration des
Flugkörpers 2 ist die Überführung des wenigstens einen
Steuerflächenelements 2.1 in die Betriebsposition so-
nach abgeschlossen. Der Flugkörper 2 kann in der Start-
konfiguration je nach konkreter Konfiguration eingerich-
tet sein, Ziele zu erfassen. Zudem kann der Flugkörper
2 in der Startkonfiguration verschossen oder abgeworfen
werden. Die Herstellung der Kampfbereitschaft (vgl. Kas-

ten 19) ist damit abgeschlossen; der Flugkörper 2 ist
grundsätzlich kampfbereit.
[0068] Soll der in der Startkonfiguration befindliche
kampfbereite Flugkörper 2 (vgl. Kasten 19) aus welchen
Gründen auch immer nicht abgeschossen oder abgewor-
fen werden, kann der Stealth-Modus durch Überführen
des wenigstens einen Steuerflächenelements 2.1 in die
Nichtbetriebsposition und Überführen des Flugkörpers 2
in die erste Position wiederhergestellt werden. Derart
kann die ursprüngliche Tragkonfiguration wiederherge-
stellt werden (vgl. Kasten 20).
[0069] Soll der in der Startkonfiguration befindliche
Flugkörper 2 tatsächlich abgeschossen oder abgeworfen
werden, wird auf Grundlage eines Launch-Kommandos
eine Launch-Sequenz abgearbeitet bzw. durchgeführt
(vgl. Kasten 21), welche in dem Abschuss bzw. Abwurf
des Flugkörpers 2 endet. Sollten sich im Rahmen der
Abarbeitung der Launch-Sequenz Fehler ergeben oder
der Flugkörper 2 aus welchen Gründen auch immer nicht
abgeschossen oder abgeworfen werden, kann der
Stealth-Modus in einem Sicherheitsprozess (vgl. Kasten
22) durch Überführen des wenigstens einen Steuerflä-
chenelements 2.1 in die Nichtbetriebsposition und Über-
führen des Flugkörpers 2 in die erste Position wiederher-
gestellt werden.
[0070] Auch nach erfolgtem Abschuss oder Abwurf
des Flugkörpers 2 wird der Stealth-Modus der Träger-
plattform 1 typischerweise wiederhergestellt, indem das
wenigstens eine, insbesondere schienenartige bzw. -för-
mige, Halterungselement (Startschiene) eingefahren
(vgl. Kasten 23) und die Aufnahmeeinrichtung 4 ver-
schlossen wird (vgl. Kasten 24). Der Stealth-Modus ist
damit in Kasten 25 wiederhergestellt.
[0071] Die vorstehend im Zusammenhang mit dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 beispielhaft beschrie-
benen Vorgänge können selbstverständlich, insbeson-
dere gleichzeitig, mit mehreren Flugkörpern 1 einer oder
mehrerer Trägerplattformen 1 ausgeführt werden.
[0072] Die in den einzelnen Ausführungsbeispielen
gezeigten Vorteile, Einzelheiten und Merkmale sind be-
liebig untereinander austauschbar, miteinander kombi-
nierbar und aufeinander übertragbar.

Bezugszeichenliste

[0073]

1 Trägerplattform
2 Flugkörper
2.1 Steuerflächenelement
2.1.1 Steuerflächenelementsegment
2.1.2 Steuerflächenelementsegment
3 Einheit
4 Aufnahmeeinrichtung
5 Überführungseinrichtung
6 Überführungseinrichtung
6.1 Überführungselement
6.2 Überführungselement
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7 Halterungseinrichtung
8 Seilzugkonstruktion
9 Feder-Gelenkkonstruktion
10 Sicherungseinrichtung
11 Steuerungseinrichtung
12 - 25 Kasten

P1 Doppelpfeil
P2 Doppelpfeil

Patentansprüche

1. Trägerplattform (1) zum Abschießen oder Abwerfen
eines unbemannten Flugkörpers (2) auf ein Ziel, ge-
kennzeichnet durch

eine schachtartige Aufnahmeeinrichtung (4) zur
Aufnahme wenigstens eines auf ein Ziel ab-
schießbaren oder abwerfbaren Flugkörpers (2),
wobei an dem Flugkörper (2) wenigstens ein
Steuerflächenelement (2.1) angeordnet oder
ausgebildet ist, welches reversibel in eine Be-
triebsposition und in eine Nichtbetriebsposition
überführbar ist, eine der Aufnahmeeinrichtung
(4) zugeordnete Überführungseinrichtung (5),
welche zum Überführen des oder eines Flugkör-
pers (2) aus einer innerhalb der schachtartigen
Aufnahmeeinrichtung (4) angeordneten ersten
Position in eine außerhalb der schachtartigen
Aufnahmeeinrichtung (4) angeordnete zweite
Position, oder umgekehrt, eingerichtet ist, wobei
die oder eine weitere Überführungseinrichtung
(6) eingerichtet ist, das wenigstens eine Steu-
erflächenelement (2.1) beim Überführen des
oder eines Flugkörpers (2) von der ersten Posi-
tion in die zweite Position von der Nichtbetriebs-
position in die Betriebsposition zu überführen,
und/oder
die oder eine weitere Überführungseinrichtung
(6) eingerichtet ist, das wenigstens eine Steu-
erflächenelement (2.1) beim Überführen des
oder eines Flugkörpers (2) von der zweiten Po-
sition in die erste Position von der Betriebspo-
sition in die Nichtbetriebsposition zu überführen.

2. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
schachtartige Aufnahmeeinrichtung (4) ein schacht-
artiges Aufnahmevolumen definiert, dessen Abmes-
sungen den Abmessungen des oder eines Flugkör-
pers (2) mit dem wenigstens einen Steuerflächene-
lement (2.1) in der Nichtbetriebsposition entspre-
chen.

3. Trägerplattform nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch eine Halterungseinrichtung (7), wel-
che zum Haltern des oder eines Flugkörpers (2) ein-

gerichtet ist, wobei die Halterungseinrichtung (7) in
eine innerhalb der schachtartigen Aufnahmeeinrich-
tung (4) angeordnete erste Position und in eine wei-
ter außerhalb der schachtartigen Aufnahmeeinrich-
tung (4) angeordnete zweite Position bewegbar ist.

4. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
oder die weitere Überführungseinrichtung (6) als An-
triebseinrichtung ausgebildet ist oder eine solche
umfasst, welche eingerichtet ist, eine das wenigs-
tens eine Steuerflächenelement (2.1) von der Be-
triebsposition in die Nichtbetriebsposition, oder um-
gekehrt, überführende Antriebskraft zu erzeugen.

5. Trägerplattform nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die oder die weitere Antriebseinrich-
tung an oder in der schachtartigen Aufnahmeeinrich-
tung (4) und/oder an oder in dem jeweiligen Flugkör-
per (2) angeordnet oder ausgebildet sein.

6. Trägerplattform nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung als
mechanische und/oder motorische Antriebseinrich-
tung ausgebildet ist oder eine solche umfasst.

7. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Überführungseinrichtung (6) wenigstens ein Über-
führungselement (6.1, 6.2) umfasst, welches in der
ersten Position des Flugkörpers (2) auf das wenigs-
tens eine Steuerflächenelement (2.1) wirkt, wobei
das wenigstens eine Steuerflächenelement (2.1) in
der Nichtbetriebsposition gehalten wird.

8. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Überführungseinrichtung (6) wenigstens ein Über-
führungselement (6.1, 6.2) umfasst, welches beim
Überführen des Flugkörpers (2) von der zweiten Po-
sition in die erste Position auf das wenigstens eine
Steuerflächenelement (2.1) wirkt, dass dieses von
der Betriebsposition in die Nichtbetriebsposition
überführt wird.

9. Trägerplattform nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Über-
führungselement (6.1, 6.2) durch eine einen
schachtartigen Aufnahmeraum der Aufnahmeein-
richtung (4) begrenzendes Wandungselement gebil-
det ist oder ein solches umfasst.

10. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine das we-
nigstens eine Steuerflächenelement (2.1) in der Be-
triebsposition sichernde Sicherungseinrichtung
(10).
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11. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
wenigstens eine Steuerflächenelement (2.1) mehre-
re in wenigstens einem translatorischen und/oder ro-
tatorischen Bewegungsfreiheitsgrad relativ zueinan-
der bewegbare Steuerflächenelementsegmente
(2.1.1, 2.1.2) umfasst, wobei die Steuerflächenele-
mentsegmente (2.1.1, 2.1.2) in wenigstens eine
Konfiguration relativ zueinander bewegbar sind, wel-
che mit der Betriebsposition korreliert, und in we-
nigstens eine Konfiguration relativ zueinander be-
wegbar sind, welche mit der Nichtbetriebsposition
korreliert.

12. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Steue-
rungseinrichtung (11) zur Steuerung des Betriebs
wenigstens der oder der weiteren Überführungsein-
richtung (5, 6) zum Überführen des Flugkörpers (2)
von der ersten in die zweite Position, oder umge-
kehrt, und/oder zum Überführen des wenigstens ei-
nen Steuerflächenelements (2.1) von der Betriebs-
position in die Nichtbetriebsposition, oder umge-
kehrt.

13. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie an
einer immobilen oder mobilen Einheit (3), insbeson-
dere einem Land-, Luft- oder Wasserfahrzeug, an-
geordnet oder ausgebildet ist.

14. Trägerplattform nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die der
Aufnahmeeinrichtung (4) zugeordnete Überfüh-
rungseinrichtung (5) zum reversiblen Überführen
des oder eines Flugkörpers (2) aus der innerhalb der
schachtartigen Aufnahmeeinrichtung (4) angeord-
neten ersten Position in die außerhalb der schacht-
artigen Aufnahmeeinrichtung (4) angeordnete zwei-
te Position, oder umgekehrt, eingerichtet ist.

15. Verfahren zum Betrieb einer zum Abschießen oder
Abwerfen eines Flugkörpers (2) auf ein Ziel einge-
richteten Trägerplattform (1), insbesondere einer
Trägerplattform (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, umfassend die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines in einer schachtartigen Auf-
nahmeeinrichtung (4) der Trägerplattform (1)
aufnehmbaren oder aufgenommenen Flugkör-
pers (2), wobei an dem Flugkörper (2) wenigs-
tens ein Steuerflächenelement (2.1) angeordnet
oder ausgebildet ist, welches reversibel in eine
Betriebsposition und in eine Nichtbetriebsposi-
tion überführbar ist,
- Überführen des Flugkörpers (2) aus einer in-
nerhalb der schachtartigen Aufnahmeeinrich-
tung (4) angeordneten ersten Position in eine

außerhalb der schachtartigen Aufnahmeein-
richtung (4) angeordnete zweite Position, oder
umgekehrt, wobei beim Überführen des Flug-
körpers (2) von der ersten Position in die zweite
Position das wenigstens eine Steuerflächenele-
ment (2.1) von der Nichtbetriebsposition in die
Betriebsposition überführt wird, und/oder beim
Überführen des Flugkörpers (2) von der zweiten
Position in die erste Position das wenigstens ein
Steuerflächenelement (2.1) von der Betriebspo-
sition in die Nichtbetriebsposition überführt wird.
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